
Bürgerbegehren
"Mehr Bürgerbeteiligung statt geheimer
Rathaus-Politik"
Mit meiner Unterschrift beantrage ich die Durchführung
eines Bürgerentscheids zu folgender Frage:

Sind Sie dafür, dass die Stadt Passau als Gesellschafter die Gesellschaftsverträge der
kommunalen GmbH's ändert, so dass

1. die Geheimhaltungspflicht der Aufsichtsratsmitglieder beschränkt wird und künftig nur noch
für solche Tagesordnungspunkte der Aufsichtsratssitzungen gilt, die zum Wohl des jeweiligen
städtischen Unternehmens zwingend der Verschwiegenheit bedürfen.

2. den Medien alle Tagesordnungspunkte, die nach Absatz 1 nicht länger der
Geheimhaltungspflicht unterliegen, bereits vor der jeweiligen Aufsichtsratssitzung unter Angabe
des Beratungsdatums mitgeteilt werden.

Begründung:

Seit mehr als 50 Jahren werden die öffentlichen stadtpolitischen Themen vor den interessierten
Bürgerinnen und Bürgern im Rathaus beraten. Das hat sich in all den Jahren bewährt. Inzwischen
wurden nun aber immer mehr kommunale Aufgaben von der Stadt an geheim tagende städtische
GmbH's ausgelagert. Transparenz und Bürgerfreundlichkeit kommen dabei zu kurz. Die demokratische
Kontrolle durch die Bürgerschaft und die Medien ist dadurch eingeschränkt.

Die Tatsache, dass die im Stadtrat vertretenen politischen Parteien auch im Aufsichtsrat dieser GmbH’s
vertreten sind, kann die öffentliche Debatte kommunaler Angelegenheiten nicht ausreichend ersetzen.
Demokratische Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger setzt einen für alle durchschaubaren
Beratungsablauf  voraus. Die Übertragung kommunaler Aufgaben in eine privatrechtliche Rechtsform
darf nicht dazu führen, dass die Kommunalpolitik schrittweise der öffentlichen Kontrolle entzogen wird.

Die geforderte Befreiung von der Geheimhaltungspflicht ermöglicht den Bürgern und Stadträten eine
öffentliche Debatte und den Medien zumindest die gezielte Nachfrage und Recherche, auch wenn die
Sitzungen selbst dem GmbH-Gesetz entsprechend nach jetzigem Rechtsstand leider nichtöffentlich
bleiben. Wir Bürger sagen klar und deutlich: Die Stadtpolitik geht uns alle an, nicht nur geheim tagende
Aufsichtsräte!

Sollten Teile des Bürgerbegehrens unzulässig sein oder sich erledigen, so gilt meine Unterschrift weiterhin für die
verbliebenen Teile.

Als Vertreter des Bürgerbegehrens werden benannt:

Helga Weinfurter, Hochstr. 20, 94032 Passau
Bernd Scheibner, Hochstr. 20, 94032 Passau
Michael Schöffberger, Holländerstr. 5, 94034 Passau

Die Vertreterinnen oder Vertreter werden ermächtigt,
- Änderungen oder Streichungen an diesem Begehren vorzunehmen, sofern dies für die Zulässigkeit des
Begehrens erforderlich scheint
- und das Begehren bis zum Zeitpunkt der Verschickung der Abstimmungsbenachrichtigungen
gemeinschaftlich zurückzunehmen.

Unterschriftenliste auf der Rückseite

Liste bitte zurück an: ödp-Kreisverband Passau-Stadt, Heuwinkel 6, 94032 Passau


